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seit dem Tage der Niederlegung von dem Empfangsberechtigten nicht abgeholt sind, gelegent-

lich zurückzugeben, und zwar

a) wenn die Niederlegung durch einen Postboten erfolgt ist, an die Postanstalt des

Ortes oder an einen Postboten bei der dienstlichen Anwesenheit desselben im Orte,

b) wenn die Niederlegung durch einen Gerichtsvollzieher erfolgt ist, an die Gerichts-

schreiberei des Amtsgerichtes, zu dessen Bezirke der Ort der Niederlegung gehört,

oder an einen bei diesem Amtsgerichte aufgestellten Gerichtsvollzieher bei der dienst-

lichen Anwesenheit desselben im Orte,

c) wenn die Niederlegung durch einen Bediensteten einer Verwaltungsbehörde erfolgt

ist, an diese Behörde oder an einen mit Zustellungen oder Vollstreckungen beauf-

tragten Bediensteten derselben bei der dienstlichen Anwesenheit des letzteren im Orte.

München, den 20. Dezember 1889.

Frhr. v. Feilitzsch. Frhr. v. Leonrod.

Der General-Sekretär:

Ministerialrath Reißenbach.

Nr. 18560.

Bekanntmachung, die Rückvergütung des Malzaufschlages für ausgeführtes Bier betreffend.

R. Itaatsministerium der Finanzen.

Unter Bezugnahme auf § 5· Abs. 2 der Allerhöchsten Verordnung vom 14. De-

zember 1889. den Vollzug des Gesetzes über den Malzaufschlag betreffend (Gesetz= und Ver-

ordnungsblatt Seite 637 ff.), und auf die Bekanntmachung des unterfertigten k. Staats-

ministeriums vom 18. ds. Mts., gleichen Betreffs (Seite 639 a. a. O.), wird nachstehend

die Amveisung über die Rückvergütung des Malzaufschlags für ausgeführtes Bier zur all-

gemeinen Kenntniß gebracht.



 51t. 683

Die nachstehende Anweisung hat am 1. Jannar 1890 in Kraft zu treten; vom gleichen

Zeitpunkte an verliert die unter'm 5. November 1879 im Gesetz= und Verordnungsblatte

Nr. 82 Seite 1487 ff. veröffentlichte Anweisung ihre Gültigkeit.

München, den 22. Dezember 1889.

Dr. v. Riedel.

Der General-Sekretär:

Ministerialrath von Bauer.

Anweisung,
betreffend die Rückvergütung des Malzaufschlages für ausgeführtes Bier.

Bei der Ausfuhr von inländischem Bier in außerbayerisches Gebiet, mit welchem eine

Aufschlaggemeinschaft nicht besteht, wird auf Grund des Art. 14 des Gesetzes über den

Malzaufschlag vom 16. Mai 1868 in seiner neuen Textirung vom 10. Dezember 1889

(Gesetz= und Verordnungsblatt Seite 599 ff.) eine Rückvergütung des Malzaufschlages unter

solgenden Bedingungen und Masgaben gewährt.

S. 1.

An Malzaufschlag-Nückvergütung für das in Gebinden oder Flaschen ausgehende Bier

wird vom 1. Jannar 1890 ab vorbehaltlich der Bestimmungen in den beiden nachfolgenden

Absätzen geleistet:

a) für Braunbier 2 Mark 60 Pfennig,

b) für Weißbier 1 Mark

vom Hektoliter.

Werden jedoch aus einer dem Zuschlage unterliegenden Braustätte (Art. 1I Abs. 2 des

Gesetzes vom 8. Dezember 1889, betreffend den Malzaufschlag, Gesetz= und Verordunngs-

blatt Seite 585ff.) innerhalb je eines Kalenderjahres mehr als 12 000 Hektoliter Braun-

bier ausgeführt, so beträgt die Malzaufschlag-Rückvergütung für die dieser Menge folgenden
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48 000 Hektoliter je 2 Mark 75 Pfeunig und für das die Menge von 60 000 Hektoliter

überschreitende Bier je 2 Mark 85 Pfennig vom Hektoliter.

Gelangt dagegen aus einer dem ermäßigten Stenersatze unterliegenden Branstätte (Art. 1

Abs. 3 und 4 a. a. O.) Bier zur Ausfuhr, so wird vorbehaltlich der Bestimmungen in

§5. 21 unter an Rückvergütung für die ersten innerhalb je eines Kalenderjahres ausgeführten

2 400 Hektoliter der Betrag von je 2 Mark 10 Pfennig gewährt.

Für sogenanntes Nachbier und für verdorbenes Bier kann eine Rückvergütung nicht in

Anspruch genommen werden.

F. 2.

Das Bier muß der Regel nach in Fässern oder Flaschen und bei jeder Sendung in

einer Menge von mindestens sechzig Litern ausgehen.

Zur Bierausfuhr mit Anspruch auf Rückvergütung des Malzaufschlages dürfen nur

solche Fässer verwendet werden, welche bezüglich des Literinhalts nach Vorschrift geaicht und

auf denen der Aichstempel, das Jahr der Aichung und der bei dieser ermittelte Literinhalt

deutlich eingebrannt sind.

Die Flaschen einer Sendung müssen in der Regel die gleiche Beschaffenheit und Größe

haben. Ausnahmsweise kann das Abfertigungsamt Flaschen verschiedener Größe zu einer aus

mehreren Kolli bestehenden Sendung zulassen, wenn nur in einem und demselben Kollo Flaschen

von gleicher Größe verpackt sind. Die k. General-Direktion der Zölle und indirekten Stenern

ist ermächtigt, die Bierausfuhr auch in Flaschen verschiedener Beschaffenheit in einer Sendung

zu bewilligen, wenn ein Handelsbedürfniß hiezu nachgewiesen wird.

Die Fässer müssen spundvoll, die Flaschen bis in den Hals hinein gefüllt sein.

Die Vergütung findet erst statt, nachdem der Nachweis der wirklich erfolgten Ausfuhr

beziehungsweise des Einganges im Lande der Bestimmung geführt worden ist.

§. 3.

Diejenigen Brauer, welche innerhalb eines Jahres dem Malzaufschlage zu 6 M oder

darüber vom Hektoliter unterliegen, können die Rückvergütung für ausgeführtes Braunbier

zu einem höheren Satze als 24103 vom Hektoliter nach Maßgabe des §. 1 Abs. 2 in

Anspruch nehmen.

Dieselben dürsen jedoch nur das Braunbier der eigenen Betriebsstätte ausführen und



 51. 685

haben über den Absatz des Bieres ordnungsmäßige Bücher zu führen, welche den Oberbeamten

der Aufschlagverwaltung auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen sind.

S. 4.

Auch Nichtbrauern (Wirthen, Spediteuren, Agenten, Händlern u. s. w.), welche Braun-

bier aus einer dem Malzaufschlage von 6 JX oder darüber unterliegenden Brauerei aus-

führen, kann die höhere, für diese Brauerei maßgebende Rückvergütung unter nachstehenden

Bedingungen zugestanden werden:

a) Ueber den Bezug und Wiederverkauf von Braunbier sind ordnungsmäßige Bücher

zu führen und diese den Oberbeamten der Aufschlagverwaltung auf Verlangen zur

Einsichtnahme vorzulegen.

b) Dem Hauptzollamte des Bezirkes ist die Brannbierbrauerei, aus welcher das zur

Ausfuhr bestimmte Bier bezogen wird, sowie jeder Wechsel in der Bezugsstätte

jeweils vorgängig anzuzeigen.

) Die Biersendungen dürfen, soferne die Ausfuhr in Fässern geschieht, nur in den

Originalgebinden jener Brauerei ausgehen, aus welcher das Bier stammt.

d) Braunbier darf nicht zu gleicher Zeit aus mehreren Brauereien bezogen oder auf

Lager gehalten werden.

ec) Ausnahmen von den Bestimmungen unter c und d kann in unbedenklichen Fällen

das Hauptzollamt unter Anordnung der etwa für erforderlich erachteten besonderen

Sicherungsmaßregeln gestatten; in Zweifelsfällen ist die Entscheidung der k. Ge-

neral-Direktion der Zölle und indirekten Steuern zu erholen.

S. b.

Soll Bier mit dem Anspruche auf Rückvergütung des Malzaufschlages ausgeführt wer-

den, so hat der Versender solches der Aufschlageinnehmerei seines Bezirkes mittelst schriftlicher

Anmeldung anzuzeigen.
Bei der Ausfuhr in Fässern ist die Anmeldung Muster 1 und bei der Ausfuhr in

Flaschen die Anmeldung Muster 2 zu verwenden. Im ersteren Falle ist der Ranminhalt

jedes einzelnen Faßes nach Maßgabe der eingebraunten amtlichen Aiche, im letzteren die Zahl

der Flaschen von gleicher Größe in einer Umschließung (Kiste u. s. w.) und die Litermenge

des Bieres in allen Flaschen von gleicher Größe zusammen anzumelden. Weiter ist die
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Gattung des Bieres (Braun= oder Weißbier), der Name und Wohnort des Empfängers,

das Abfertigungsamt und endlich das Ansgangsamt anzugeben. Die Benennung des letz-

tern Amtes hat jedoch zu unterbleiben, wenn für die Biersendung ein Uebergangsschein aus-

gestellt werden soll.

Wird zugleich Braun= und Weißbier ausgeführt, so ist für jede Gattung eine gesonderte

Anmeldung zu übergeben. Dasselbe hat zu geschehen, wenn Braunbier unter Inauspruch-

nahme verschiedener Rückvergütungssätze zusammen zur Ausfuhr gelangen soll.

Einer gleichzeitigen Vorführung des ausgehenden Bieres bedarf es nicht.

Soll Bier in Fässern in weiterer Umschließung (Ueberfässern u. s. w.) ausgeführt

werden, so ist in der Anmeldung noch der Tag und die Stunde, der Ort und die Art der

Verpackung anzumelden. Der Steuerbedienstete wird zu diesem Zeitpunkte in der Regel am

Verpackungsorte erscheinen und hiebei die Zahl und Liter-Aiche der Fässer und die in diesen

enthaltene Biergattung, letztere probeweise, kontroliren. Das Ergebniß ist in der Anmeldung

festzustellen. Soferne jedoch der Steuerbedienstete zum angemeldeten Zeitpunkte nicht erscheint,

kann die Verpackung und Versendung des Bieres ohne weitere Kontrole erfolgen.

Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes finden auch bei der Ausfuhr von Bier

in Flaschen mit der Maßgabe Anwendung, daß vom Steuerbediensteten die Zahl der zur

Ausfuhr bestimmten Flaschen, sowie probeweise der Nauminhalt der Flaschen von gleicher

Größe und die Gattung des Bieres zu ermitteln ist. Bei der Ausfuhr in gleichen Um-

schließungen (Kisten u. s. w.) von derselben Größe und mit der gleichen Flaschenzahl kann

die Ermittlung auf einen Theil der Kisten 2c. beschränkt werden. Das Ergebniß der Kon-

trole ist auf der Anmeldung festzustellen.

Die vorläufige Revision von Biersendungen nach Maßgabe der vorstehenden Bestim-

mungen (Abs. 5 und 6) durch die Steuerbediensteten hat namentlich in jenen Fällen statt-

zufinden, in welchen dieselbe vom Versender beantragt ist.

S. 6.

Der Versender, Brauer oder Nichtbrauer, welcher bei der Ausfuhr von Braunbier einen

höheren Rückvergütungssatz als 2-4 10 J beansprucht, hat in der Ausfuhr-Aunmeldung die

Braustätte anzugeben, aus welcher das Bier stammt, und den Rückvergütungssatz zu be-

zeichnen, welchen er in Anspruch nimmt.
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Vom Nichtbrauer ist zugleich der Nachweis der Herkunft des Bieres aus der von ihm

benannten Braustätte zu liefern. Zu diesem Behufe hat derselbe in der Regel einen auf

die Biersendung bezüglichen Auszug aus der Faktura des Brauers mitvorzulegen, von

welchem er das Bier bezogen hat. Von der Aufschlageinnehmerei ist der Auszug mit der

Faktura zu vergleichen, für den Fall der Uebereinstimmung zu beglaubigen und der An-

meldung anzustempeln.

Wenn der Nichtbrauer am Orte der Brauerei wohnt, von welcher das auszuführende

Bier geliefert wurde, so hat an Stelle des Auszuges aus der Faktura die Bestätigung des

Brauers auf der Anmeldung zu treten, daß das Bier aus seiner Brauerei stamme.

Wird vom Versender in der Ausfuhr-Anmeldung die Braustätte, aus welcher das aus-

gehende Bier stammt, nicht angegeben oder der Nachweis hiefür nicht nach Vorschrift ge-

führt, so ist unbeschadet allenfallsiger Strafeinschreitung die Rückvergütung für das ausge-

führte Bier nur nach dem Satze zu 2 J 10 J vom Hektoliter zu bemessen.

8. 7.

Die Aufschlageinnehmerei prüft die vorgelegte Ausfuhr-Anmeldung, trägt dieselbe, wenn

kein besonderes Bedenken besteht und namentlich gegen die Angaben des Versenders und die

Wahl des Abfertigungs= und beziehungsweise Ausgangs= oder Uebergangsschein-Empfang

Amtes nichts zu erinnern ist, im Anmelderegister Muster 3 vor, setzt auf der Anmeldung

die Register-Uummer und den Vermerk „Gesehen“ ein und gibt die Anmeldung, soferne

die Abfertigung nicht bei der Aufschlageinnehmerei selbst erfolgt, an den Anmelder zurück.

9

Vorschriftswidrige oder unrichtige Anmeldungen sind zurückzuweisen oder berichtigen zu

lassen.

8. 8.

Zur Abfertigung (Vor= und Ausgangsabfertigung) des zur Ausfuhr mit dem An-

spruche auf Rückvergütung angemeldeten Bieres und zur Ausgangsbescheinigung sind die

Hauptzollämter, Nebenzollämter und Uebergangsstellen befugt.

Den Ausfschlageinnehmereien wird nach Bedürfniß die Ermächtigung zur Bier-Abferti-

gung und Ausgangsbescheinigung ertheilt. Die seither in dieser Hinsicht ertheilten Befugnisse

bleiben bis auf Weiteres auch ferner in Kraft.

* Anlage 3.
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8. 9.

Die Abfertigung erfolgt entweder lediglich bei einem Ausgangsamte oder im Falle der

Ausstellung von Uebergangsscheinen lediglich bei einem Amte im Innern. Es kann aber

auch die Vorabfertigung von einem Amte im Junern und dazu die Ausgangsabfertigung

von einem Ausgangsamte vorgenommen werden.

Soll die Abfertigung bei der Aufschlageinnehmerei erfolgen, welche die Anmeldung ent-

gegennimmt, so ist das Bier derselben vorzuführen. Andernfalls hat der Anmelder mit der

ihm zurückgegebenen Aumeldung, welche die Sendung begleiten muß, das Bier dem in letzterer

benannten Amte zur Abfertigung zu stellen.

Die Abfertigung besteht in der Prüfung der Kolli nach Zahl, Zeichen und Verpack-

ungsart und in der Feststellung der Gattung des Bieres, des Literinhaltes der Fässer und

der Zahl und Größe der Flaschen.

Außerdem ist davon Ueberzeugung zu nehmen, daß die Fässer oder Flaschen nicht ver-

dorbenes oder Nachbier enthalten und daß sie nach Vorschrift (§. 1 Abs. 4 und §. 2 Abs. 4)

gefüllt sind.

Die Zahl und Größe der Flaschen und der Inhalt der Fässer und Flaschen ist durch

probeweise Revision festzustellen. Wieweit diese Revision in jedem Falle auszudehnen ist,

hängt von dem pflichtmäßigen Ermessen der Abfertigungsbeamten ab.

Werden die nach §. 5 Abs. b und 6 vom Steuerbediensteten vorläufig revidirten Kolli

unter Verschluß gelegt, so kann die Nevision beim Abfertigungsamte in der Regel auf die

äußere Besichtigung der Kolli beschränkt werden. Ebenso ist dann, wenn ein steuerlich zu-

verlässiger Versender nur Bier derselben Gattung in Flaschen von gleicher Größe und Be-

schaffenheit nach Maßgabe der bei Amte hinterlegten Probeflasche in gleich große Kolli ver-

packt zur Ausfuhr bringt, in der Regel eine nur probeweise Nevision, welche sich auf die

Vergleichung der Flaschen beschränken kann, vorzunehmen.

Hin und wieder hat jedoch auch in unverdächtigen Fällen eine vollständig vorschrifts-

mäßige Revision zu erfolgen.

Das Ergebniß der Revision wird auf der Anmeldung vorgetragen. Hiebei sind die

Gesammtmengen Bier nur in ganzen Litern anzuschreiben; Bruchtheile eines Liters haben

außer Ansatz zu bleiben.
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S. 10.

Wird die Abfertigung vom Ausgangsamte vorgenommen, so hat dieses Amt den Ne-

visionsbesund in der Anmeldung vorzutragen und in derselben weiter den Abgang der Bier-

sendung in der Nichtung gegen die Grenze oder die wirkliche Ausfuhr über diese auf Grund

der eigenen Wahrnehmung oder auf die Angaben des begleitenden Steuerbediensteten zu be-

scheinigen.
Im Falle der unmittelbaren Ausfuhr in das Zollausland — außer nach Oesterreich-

Ungarn — genügt zur Erlangung der Malzaufschlag-Rückvergütung die vorerwähnte Aus-

fuhrbescheinigung auf der Anmeldung, welch' letztere sodann dem Waarenführer zurückzu-

stellen ist.

In den übrigen Fällen der Ausfuhr bedarf es zur Erlangung der Rückvergütung noch

der Eingangsbescheinigung, welche von der Grenz-Zoll= oder Stenerbehörde des benachbarten

Staates auf der Anmeldung ertheilt wird.

8. 11.

Findet die Abfertigung bei einem Amte im Innern statt, so hat dieses Amt nach Vor-

nahme der Nevision nach Erforderniß den Verschluß anzulegen und den Revisionsbefund, so-

wie die Verschlußanlage auf der Anmeldung vorzumerken.

Wird hierauf ein Uebergangsschein in den vorgeschriebenen Fällen ausgesertigt, so ist

die Anmeldung, welche die Stelle der zum Uebergangsschein gehörigen Deklaration vertritt,

vom Ausfertigungsamte zurückzubehalten, bis der Erledigungsschein vom Empfangsamte ein-

trifft. Im Uebergangsscheine wie in der Anmeldung ist gegenseitig auf die einschlägige Re-

gisternummer zu verweisen. Vom Uebergangsschein-Ausfertigungsamt wird sodann auf Grund

des Erledigungsscheines auf der Anmeldung die Ausfuhrbescheinigung ertheilt, die Anmeldung

dem Versender zurückgestellt und der Tag der Zurückstellung im Ausfertigungsregister vor-

gemerkt.

Wenn dagegen die Ausfertigung eines Uebergangsscheines nicht stattfindet, so ist das

Bier mit der nach Abs.1 bescheinigten Aumeldung binnen einer vom Abfertigungsamte in

der Anmeldung festzusetzenden angemessenen Frist dem gewählten Ausgangsamte vorzuführen,

welches, soferne eine weitere Revision nicht erforderlich ist, beim Versandt in einzelnen Kolli

auf die Vergleichung der Zahl und Bezeichnung derselben und auf Abnahme des Verschlusses,
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daun beim Versandt in Eisenbahnwagenladungen lediglich auf die Abnahme des Raumver-

schlusses sich beschränken kann. Die Ammeldung ist vom Ausgangsamte mit der Bescheinig-

ung der wirklich erfolgten Ausfuhr zu versehen und sodann dem Waarenführer zurückzustellen.

8. 12.

Die k. General-Direktion der Zölle und indirekten Stenern ist ermächtigt, in wider-

ruflicher Weise für den Fall eines örtlichen Bedürfnisses den Steuerbehörden an der Binnen-

grenze die Befugniß zu ertheilen, in Ansehung des mit dem Anspruche auf Rückvergütung

nach dem Gebiete der Brausteuergemeinschaft, nach Württemberg, Baden oder Elsaß-Lothringen

auszuführenden Bieres, soferne die Ausfuhr nicht mittelst der Eisenbahn stattfindet, von der

Vorführung des Bieres zum Zwecke der Revision und Verschlußanlage unter nachstehenden

Bedingungen abzusehen:
a) Der Versender hat über das auszuführende Bier mindestens ein halben Tag vor

der Absendung der Bezirkssteuerstelle eine Ausfuhranmeldung in zwei Ausfertig-

ungen zur Eintragung in das Anmelderegister und Ertheilung des amtlichen Ver-

merkes „Gesehen“ einzureichen und die Biersendung stets von einer Ausfertigung

der mit dem amtlichen Vermerk versehenen Anmeldung begleiten zu lassen.

Den Steuerbeamten steht jederzeit die Befugniß zu, die Nichtigkeit der Anmeldung,

sowie die Erfüllung der vorschriftsmäßigen Bedingungen der Malzaufschlagrück-

vergütung durch Revision der Biersendungen zu kontroliren.

Behufs Feststellung der Rückvergütung hat der Versender eine der Ausfuhran-

meldung beizufügende Bescheinigung der Steuerstelle des außerbayerischen Grenz-

eintrittsortes oder des Bestimmungsortes über den Eingang des Bieres, sowie

eine Quittung über die entrichtete Uebergangsabgabe beizubringen. Der Berech-

nung der Rückvergütung wird diejenige Biermenge, von welcher die Uebergangs-

abgabe entrichtet worden ist, falls aber diese Menge größer ist, als die ange-

meldete, nur die letztere zu Grunde gelegt.

"1 —

·0

F. 13.

Das Amt im Innern, von welchem die Vorabfertigung vorgenominen wird, hat ein

Anage4. Abfertigungsregister nach Muster 4, das Ausgangsamt, welches die Abfertigung zur Ausfuhr
Alage.— vollzieht, ein Ausgangsregister nach Muster 5 zu führen. In letzterem ist, wenn der Aus-
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fuhr-Abfertigung eine Vorabfertigung vorhergegangen, in Sp. 9 das Abfertigungsamt vorzu-

tragen, wogegen alsdann die Spalten 11, 12 und 13 unausgefüllt zu lassen sind.

Beide Register werden, wie das Ausfuhranmelderegister, monatlich geführt, nach Ablauf

jeden Monats abgeschlossen und an das vorgesetzte Hauptzollamt eingesendet.

8. 14.

Hat der Versender die mit Ausfuhrbescheinigung versehenen Anmeldungen zurückerhalten,

so übergibt er dieselben vor Schluß des Monats der Aufschlageinnehmerei seines Bezirkes,

welche die Anmeldungen prüft und, soferne sie dieselben ordnungsmäßig bescheinigt findet,

dem Versender eine Empfangsbestätigung hierüber nach Muster 6 ausstellt. Aage 6
Sofort nach Schluß des Monats fertigt die Ausschlageinnehmerei eine Nachweisung

nach Muster 7 an, in welcher die im Laufe des Monats übergebenen Anmeldungen ausge- Aulage 7,

schieden nach Brannbier und Weisßbier, dann nach Brauern und Nichtbrauern und in der

Reihenfolge der Nummern für jeden Versender eingetragen werden.

Diese Nachweisung ist nebst den dazu gehörigen Anmeldungen und den in §. 13 Abf.1

bezeichneten Registern innerhalb vier Tage nach Monatsschluß dem vorgesetzten Hauptzoll-

amte in Vorlage zu bringen.

8. 15.

In die Nachweisung Muster 7 sind alle Anmeldungen über Weißbier, dann bezüglich

des Braunbieres die Anmeldungen aller Brauer und derjenigen Nichtbrauer aufzunehmen,

welche entweder lediglich den Rückvergütungssatz von 2 J4 10 J vom Hektoliter bean-

spruchen oder zwar einen höhern Vergütungssatz in Anspruch nehmen, in diesem Falle aber

das ausgeführte Braunbier aus einer im Bezirke der Aufschlageinnehmerei oder des vorge-

setzten Hauptzollamtes gelegenen Braustätte bezogen haben.

Werden dagegen von jenen Nichtbrauern, welche eine höhere Aufschlagvergütung als zu

2 JA 10 J vom Hektoliter beanspruchen, Anmeldungen über Braunbier abgegeben, welches

aus einer im Bezirke des vorgesetzten Hauptzollamtes nicht befindlichen Branerei stammt, so

sind diese Biermengen von der Aufschlageinnehmerei in eine Nachweisung nach Muster 8—Mulagez
aufzunehmen. Kommen hiebei mehrere Braustätten in Frage, welche in verschiedenen Haupt-

zollamtsbezirken gelegen sind, so ist für jedes Hauptzollamt, aus dessen Bezirk solches Bier

bezogen worden ist, eine gesonderte Nachweisung anzufertigen.
120
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Die Nachweisung nach Muster 8 ist mit den dazu gehörigen Ausfuhranmeldungen

binnen drei Tagen nach Monatsablauf unmittelbar an das einschlägige Hauptzollamt ein-

zusenden.

8. 16.

Das Hauptzollamt fertigt auf Grundder eingelangten Nachweisungen eine Zusammen-

stellung in doppelter Ausfertigung nach Muster 9 an, in welcher die ausgeführten Bier-

mengen ausgeschieden nach Braun= und Weißbier, dann bei Braunbier nach Brauern und

Nichtbrauern und hier wiederum nach den verschiedenen Rückvergütungssätzen, im Uebrigen

aber nach der alphabetischen Reihenfolge der Aufschlageinnehmereien summarisch für jeden

Versender vorgetragen werden.

Die Rückvergütung für die demselben Vergütungssatze unterliegende Biermenge eines

Versenders ist unter Anwendung der vorgeschriebenen Hilfstafeln zu berechnen. Beim Vor-

trage derselben in der Zusammenstellung bleiben Pfennigbeträge, welche durch 5 nicht theil-

bar sind, außer Ansatz.

Die Zusammenstellung ist mit sämmtlichen Nachweisungen, Anmeldungen und Registern

mittelst besonderen Ausweises binnen 14 Tagen nach Monatsschluß an die k. General-Di-

rektion einzusenden.

§. 17.

Die Feststellung der Rückvergütungssätze für die einzelnen Versender hat unabhängig

von den in den Ausfuhr-Anmeldungen in Anspruch genommenen Sätzen nach Maßgabe der

Bestimmungen in den §§. 1 und 6 oben zu erfolgen.

Zu diesem Behufe ist von jedem Hauptzollamte, welches im Laufe des Jahres eine

höhere Malzaufschlag-Rückvergütung als zu 2 Mark 10 Pfennig vom Hektoliter Bier zu be-

Aulage 10. rechnen hat, nach Muster 10 ein Verzeichniß jener Brauereien anzulegen, aus welchen das
–– mit dem Anspruch auf einen höheren Rückvergütungssatz ausgeführte Braunbier stammt.

In diesem Verzeichniß erhält jede Brauerei ein besonderes Blatt, in welchem für jeden

Monat die aus derselben unmittelbar durch den Brauer oder mittelbar durch den Nichtbrauer

mit einem höhern Rückvergütungsanspruch ausgeführten Braunbiermengen auf Grund der

eingesendeten Einnehmerei-Nachweisungen nach der Zeitfolge angeschrieben werden

Das Verzeichniß wird für ein Kalenderjahr geführt und jeden Monat durch alle

Blätter abgeschlossen.
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Zu jeder Zusammenstellung (Anlage 9) ist ein Auszug aus dem Verzeichniß anzu-

fertigen, welcher die Summe der Anschreibungen mit Schluß des Vormonats, die An-

schreibungen für den Rechnungsmonat (Monat, auf welchen die Zusammenstellung lautet)

und die Summe der Anschreibungen mit Schluß dieses Monats zu enthalten hat. Der

Auszug ist durch den Vorstand des Hauptzollamtes zu beglaubigen und der Zusammen-

stellung als Beleg beizugeben.

8. 18.

Nach revisorischer Prüfung der Zusammenstellung und deren Beilagen gibt die k. General-

Direktion das Duplikat derselben nebst den Nachweisungen mit der Ermächtigung zurück,

über die in der Zusammenstellung einzeln vorgetragenen Beträge an Rückvergütung für die

Versender Malzausschlag--V gsscheine nach Muster 11 auszustellen. —
Diese Vergütungscheine sind vom Hauptzollamte den Versendern gegen Einziehung der

Empfangsbestätigungen (Anlage 6) behändigen zu lassen. Die Zustellung der Vergütungs-

scheine an Versender (Nichtbrauer) außerhalb des Hauptzollamtsbezirks hat durch Vermittlung

desjenigen Hauptzollamtes zu geschehen, aus dessen Bezirk von den Nichtbrauern das Braun-

bier ausgeführt worden ist.
8. 19.

Die Vergütungsscheine der Brauer werden bei Einzahlung von Malzaufschlag statt

baaren Geldes angenommen; die Scheine der Nichtbrauer sowie jener Brauer, welche keine

Nachborge genießen, werden auf Verlangen baar eingelöst.

Die Hauptzollämter sind jedoch ermächtigt, auch den übrigen Brauern die Vergütungs-

scheine für die beiden letzten Monate eines jeden Quartals auf Verlangen baar einzulösen,

die Scheine für den zweiten Monat eines jeden Quartals aber nur dann, wenn dieselben

zum Zeitpunkte der Zahlung des Malzaufschlags für dieses Quartal den Brauern noch nicht

behändigt worden sind.

Die Annahme der Vergütungsscheine zur baaren Einlösung oder an Zahlungsstatt

findet indeß durch die Hauptzollämter nur innerhalb eines halben Jahres, vom Tage der

Ausstellung an gerechnet, statt.
8. 20.

Die Vergütungsscheine derjenigen Nichtbrauer, welche außerhalb des Bezirks des Aus-

stellungsamtes wohnen, werden auch durch jene Hauptzollämter baar eingelöst, welche die
120“
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Zustellung der Scheine vermittelt haben. Die Zahlungen sind von diesen Aemtern zunächst

aus eigenen Mitteln zu bestreiten und hienach die Ausgaben während eines Jahres im

Kassabuch unter den Vormerkposten einzustellen.

Sobald die Vergütungsscheine für den Monat Dezember eines Jahres eingelöst sind, längsteus

aber bis 15. Februar des folgenden Jahres hat das vermittelnde Hauptzollamt sämmtliche

während des Jahres für Rechnung des Ausstellungsamtes eingelösten Scheine, sowie die

hierauf bezüglichen Empfangsbestätigungen (Anlage 6) dem letztern mittelst besonderen Aus-

weises zur Vergütung der vorschußweise geleisteten Malzaufschlag-Rückvergütung zuzusenden.

Das Anmt, welches den Vergütungsschein ausgestellt hat, ersetzt die betreffende Summe

sofort entweder durch unmittelbare Uebersendung oder durch Vermittlung der k. Centralzoll-

kasse dem Amte, welches die Zahlung geleistet hat, worauf von diesem die Vormerkposten

rückvereinnahmt werden.

. 21.

Bei der Ausfuhr von Bier aus Braustätten, welche dem ermäßigten Steuersatze unter-

liegen (Art.1Abs. 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 1889) ist für die in den Monaten

Januar und Februar 1890 zur Ausfuhrbehandlung gelangenden Sendungen die Rückver-

gütung von 2 Mark 60 Pfennig vom Hektoliter unter den nachstehenden Bedingungen und

Maßgaben zu gewähren:

a) Brauer, welche von dieser Begünstigung Gebrauch machen wollen, haben in der

Ausfuhr-Anmeldung unter Beifügung ihrer Unterschrift ausdrücklich zu bestätigen,

daß zu dem auszuführenden Biere nur Malz zu dem Steuersatze von 6-X vom Hek-

toliter verwendet worden ist.

b) Für die im Laufe des Monats Jannar 1890 zur Ausfuhrbehandlung gelangenden

Biersendungen ist die Richtigkeit der vorerwähnten Bestätigung ohne Weiteres anzu-

nehmen, wogegen für die Biersendungen im Monat Februar 1890 der Nachweis

der Richtigkeit der Bestätigung, soferne Zweifel in dieser Hinsicht seitens des Ab-

fertigungsamtes bestehen sollten, durch Vorlage der Bücher oder in sonst glaubwür=

diger Weise zu erbringen ist.

Wird der Nachweis geliefert, so hat das Abfertigungsamt die Nichtigkeit der

unter a erwähnten Bestätigung in der Ausfuhr-Anmeldung amtlich zu bescheinigen;
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andernfalls findet — abgesehen von etwa veranlaßter Strafeinschreitung — Rück-

vergütung nach dem Satze von 2 Mark 10 Pfeunig vom Hektoliter statt.

) Biersendungen der hier in Frage stehenden Art sind in die unter §. 1 Abs. 3 oben

bezeichnete Menge von 2 400 Hektolitern für das Jahr 1890 mit einzurechnen,

so daß die betheiligten Braner auch in diesem Jahre für das die Gesammtausfuhr

von 2 400 Hektoliter übersteigende Bier den Rückvergütungssatz von 2 Mark

60 Pfennig vom Hektoliter zugebilligt erhalten.

d) Nichtbrauer haben auf die vorstehende Begünstigung keinen Anspruch.

§. 22.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Anweisung hinsichtlich der Anmeldung

und Kontrole des mit dem Anspruch auf Malzaufschlag-Rückvergütung ausgehenden Bieres

unterliegen, soweit nicht dadurch eine Strafe nach Art. III Abs.1des Gesetzes vom 8. De-

zember 1889 verwirkt ist, der Bestrafung nach Art. IV Ziff. III dieses Gesetzes.

Dabei wird jedoch bemerkt, daß die Inanspruchnahme eines geringeren als des durch

die Allerhöchste Verordnung vom 14. Dezember 1889, den Vollzug des Gesetzes über den

Malzaufschlag betreffend — Gesetz= und Verordnungsblatt Seite 637 ff. —, bestimmten

Rückvergütungssatzes eine Strafeinschreitung nicht zur Folge hat.

*

Von der in Art. III Abs. 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 1889 den Aufschlagbehörden

eingeräumten Befugniß — Entziehung der Rückvergütungsbewilligung auf die Dauer von einem

Jahre bis zu fünf Jahren — ist, wenn die Maßregel im gerichtlichen Strafurtheile für

zulässig erklärt wurde, durch das Hauptzollamt des Bezirkes innerhalb der ersten drei auf

die Rechtskraft des Strafurtheils folgenden Monate namentlich gegenüber allen jenen Rück-

fälligen Gebrauch zu machen, bei denen die rechtswidrige Absicht der Schädigung der Staats-

kasse nach Lage des Falles zweifellos erscheint. Die Zeitdauer der Entziehung der Rück-

vergütungsbewilligung ist nach den Umständen des einzelnen Falles zu bemessen.

Dem Nichtbrauer ist schon bei seiner erstmaligen Bestrafung nach Art. III Abs. 4 des

vorerwähnten Gesetzes der Auspruch auf einen höheren Rückvergütungssatz als jenen zu 2 Mark

10 Pfennig vom Hektoliter auf die Dauer von einem Jahre bis zu fünf Jahren zu ent-
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ziehen. Die gleiche Maßregel kann verhängt werden, wenn der Nichtbrauer eine der Be-

dingungen im obigen §. 4 nicht erfüllt.

Das Hauptzollamt hat die Fälle, in welchen Maßregeln der vorstehenden Art getroffen

wurden, der k. General-Direktion der Zölle und indirekten Steuern zur Anzeige zu bringen.

Beschwerden gegen die Verfügungen der Hauptzollämter werden im regelmäßigen Iunstanzen-

zuge durch die k. General-Direktion und durch das k. Staatsministerium der Finanzen end-

gültig entschieden.
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Anmelderegister cr. Anlage 1.

Anmeldung
zur Ausfuhr von Sier in Fhässern.

De. unterzeichnete (Brauereibesitztrr)9g in

melde hiemit der Aufschlageinnehmerei zu daß beabsichtig ,

das nachstehend süher nusbes inlandische Vier in T ** . .Teage (oder: am
) zu zur Abfertigung

z# stellen und über d ....... zu ....... (odcr mit Uebergauseschein
auf d.. .zu.......)an
EEIIELEIEEEVXU

D . . Unterzeichnete . beantrag. ., . . . nach erfolgter Ausfuhr und auf Grund der

deßfallsigen Bescheinigung die angeordnete Rückvergünng des Malzaufschlages zu gewähren.

Angabe des Versenders Revi isiionsbefn n d

hche . — san IninAnspruchhNummer*- · IF- )b BeIstngeEu—-und Gatt auminhalt Braustãtte, genon usUebergan abl, aum a)  s tt

Nummer Dee der Fässer aus welcher 1 Mtengt Nne= —— Fenrn „Inball. 9 de #n wwelt bser, #· Bimz nach der dasDier tungssatz unge. jon -o üuans- Numm * h nach der b) feunfa de Verschlusses,
einzelnen NWMieiche. stammt. vom Junge:] vorischein.) r 1— ) der Frist zur Vorführung

Fässer. Hektoliter. Negisters. daser. beim ——1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. .
htt JaH htt

den.....18.. Für die Richtigkeit der Ermittlungen

Unterschrift des Versenders: den 18.

Gesehen Kal.
. .. . den . . . . 18

Kgl. Aufschlag-Einnehmerei. (Siegel.)
(Eiegell)
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Aus- beziehungsweise Eingangsbescheinigung.

Daß die übenbezeichneten. Fässer, welche zusammen nach deretanitlichen Fesssellung —hl. I Vier enthalten, am . ten

.mittags .. . . . Ubhr dem Grenzaufseher . . zur

Begleitung an die Grenze übergeben worden sind, wird bescheinigt.

den. ten18

Ausfuhr-Register Kgl..
Nr.

Eiegel.)

Daß die übenbezeichneten.. Fässer, welche zusammen nach der amtlichen Feststellung
hl Bier enthalten, am. ten. . . Fämittags

Uhr nach selbstgenommener Ueberzeugung über dieGreuze ausgegangen sind, wird bescheinigt.

den .. ten....18

— —

Ausfuhr-Register Klall. ....
Nr.

Giegel.)

Daß die übenbezeichneten . Fässer, welche zusammen nach der amtlichen Feststellung

 Bier enthalten, heute #ermittags Uhr in der Richtung gegen die
.. Grenze von hier abgegangen sind, wird mit dem Bemerken bescheinigt,

0 T inerhah . . Stunden bei der gegenüberliegenden Abfertigungsstelle zu

behufs der ingang'besheinon vorzuführen sind.
den. ten . 18

Ausfuhr-Register Kel.

(Siegel.)

Daß die übenbezeichneten . Fässer mit . blI .. Bier gefüllt heute#e#mittags
Uhr hier eingegangen sind, wirdbescheinigt.

Die Uebergangssteuer ist mit. 4. entrichtet worden.

 den. tken 18

Elegel.)

 EIIEEEEIIIEEIDIDDDIznl*alluivhaog·oaojaosW:adaulusDun#uSln210molug
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Die übenbezeichneten .. Fässer sind in den Wagen V. rdern 5

.. . .Bahnverlaben,welcherheuteszsgnittagö..Uhrmit...Schlössern'å

Serie . verschlossen, der Eisenbahnverwaltung zur Vorführung innerhalb.. Tagen —

bei dem. . . . -Amte zu. bbbergeben worden ist. “5

den men 18 2

Kal. ...... Z

Eiegel.)

Der bezeichnete Güterwagen ist am ten 18. Kormittags Uhr 2
hier eingetroffen und nach Abnahme des unverletzten Verschlusses sofort über die Grenze ausgegangen.

den .. ten.. . . 18..

Ausfuhr-Register Kalll.
Nr. 8 s

(Siegel) 7*#
E
*

Auf Grund des cor ... *

am 18 ausgestellen Erledigungesche nes über den sdichamllichen *
Uebergangsschein u . . . vom . . ten . .. . . 18.. wird bestätigt, daß *

die übenbezeichneten . . Fässer in .. . ....richtigemgcgangcnsind.

den .. ten . .. . 18..

Kgl......... 7
(Siegel.)

Insoweitdie
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Anmelderegister Nr. Anlage 2.

" Anmeldung

zur Ausfuhr von Sier in Klaschen.

De unterzeichnete (Brauereibesitzrr) ... .in

melde-htenutdekLlufschlagsEcItIcehmeretzu.

das nachstehend naher ariggebene inlandische Vier in!“ fnicb
de

daß .. beabsichtig .

. Tage (oder: am

zur Abfertigungzu

zu * und über d .·..... zu .. (oder mit Uebergangeschein
auddd zu ) an

in aauszuführen.
Die Verpackung der Flaschen wird erfolgen am . VI nnttagsUhr

De.Unterze1chnete.beantrag., nach erfolgter Ausfuhr und auf Grund

der deßfallsigen Bescheinigung die angeordnete Rückvergütung des Malzaufschlages zu gewähren.

Kgl. Aufschlag-Einnehmerei
... . (Siegel.)

(Siegel.) 1217

Angabe des Versenders  ebisiousbefund
 . ¶ . Nummer gennn. 1 2

r— " 45 In An #en
6 " ] geae In )5 *- 2 orsh w7 rn-  2 * berlan, #WstErder ein- “ v

besindlichen Viere, aus mener — Vieres in l er leicht-l-

mmams Flaschen 1 saenses werlcher uteie Wit u- *°5. ein allen Flaschen v,o
einzel. 5 pleicher n- von gleicher Vier an N6 en5 # aendiche, gleicher (0)5 11 orn zur Vor.
2 5 Gröbe ghr 3 röße tamm 1#de Vieres Gröe führung beim Aus-

oui « stithets l I « a
1.2.. s. - i. 6. S. 7 *Ki. 11. 17. u.

x WM. # 1 ists
I —--—- .—-- I l x—- .—--
( l ·

 , « I
s

l s c ·

den... .18.. FürbieRichtigkeitderErmittlungen

Unterschrift des * b is
...... cI1.·... ·-

Gesehen agl.
... .den.....18..
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Aus- beziehungsweise Eingangsbescheinigung.

ddieübenbezichneten ... . Kolli, welche zusammen nach der duilichen Fegtelung. 1 Vier enthalten, am . ten

zz mittags .. . . . Ubhr dem Grenzaufseher. .. ....... zur

Vegleitung an die Grenze übergeben worden sind, wirdbescheinigt

.... den . . ten. 18

Ausfuhr-Register Kgl.
Nr.

(Siegel.)

Daß die übenbezeichneten. Kolli, welche zusammen nach der amtlichen Feststellung
 I .. I Bier enthalten, am ten 18 #et mittags

uUhr nach selbsigenommenerUeberzeugung über die Grenze ausgegangen sind, wird bescheinigt.
. ... den .. ten. . .. ..18.

Ausfuhr-Register Kgl.
Nr.

(Siegel.)

Daß die übenbezeichneten.. Kolli, welche zusammen nach der amtlichen Feststellung

hl 1 Bier enthalten, heute Vermittags . Uhr in der Richtung gegen die
Grenze von hier abgegangen sind, wird mit dem Bemerken bescheinigt,

6o * 2 .. Stunden bei der gegenüberliegenden Abfertigungsstelle zu
. behufs der iugangebe scheiniguns vorzuführen sind.

den . . ten .. ....18.

Ausfuhr-Register Kyl.
Nr.

(Siegel.)

Daß die übenbezeichneten ... Kolli mit. 1 Bier in Flaschen gefüllt heute
er mittags Uhr hier eingegangen sind, wird sehen.

Die Uebergangsstener ist mit . entrichtet worden.

... . den .. ten....18..

(Siegel.)
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Die übenbezeichnetenn .. Kolli sind in den Wagen Vr. der

. Bahnverladen,welcherheutewchgmttags.Uhrmit...Schlössern

Serie....verschlossen,derEtscnbahnverwaltungzurBorffihkungiuncrhalb..Tagen

beidem-.....-Amtczu......übergebenwordenift.

deu..ten....-..18.

(Siegel.)

Der bezeichnete Güterwagen ist am .. teu... 18 .. ittags Uhr

hier eingetroffen und nach Abnahme des unverletzten Verschlusses sefort über die Grenze ausgegangen.

den. tken 18

Musfahr Regiser
Eiegel.)

Auf Grund des o0rr .. üAnmte .

am.........18.. ausgestellten Erledigungsscheines iber den dießaullichen
Uebergangsschein Nr. . . vom .. ten.. . . 18 wuird bestätigt, daß

die übenbezeichnetern .Kollln .reichtig eingegangen sind.

den. kee 18

Kgl.
(Siegel.)
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Hauptzollamtsbezirk Aulage 3.

Anmelde-Register

der

li Aufschlag-Einnehmerei zu. . . . . . .. . . . ...

für den Monat ... .. .... 18.

über

Gier, welches mit Anspruch auf Rückvergütung des Malzaufschlages

ausgeführt werden soll.

Dieses Register enthält .. Blätter, welche

mit einer vom Unterzeichneten angesiegelten Schnur

durchzogen sind.
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Nuzahl
Al##ahll ii Des Versenders der“ Des Bieres Die

 g – Abfertigung Ausländisches

* der sun- Gebiet, wohin die
3. An- m 5 Gat-finden bei Sendun

4 Name Stand Wohnort 9 3 7Menge ung dem Amte bestimmt .
ã *“ L
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10.

 ———
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Hauptzollamtsbeziiir+ Aulage 4.

Abfertigungs-Register
de.

Über

Bier, welches mit dem Anspruch auf Rückvergütung des Malzaufschlages

ausgeführt wird,

für den Moant.18

Dieses Register enthält .. Blätter, welche

mit einer von dem Unterzeichneten angesiegelten

Schnur durchzogen sind.

... denI18

122
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 —LaufendeNummer.

Der

Gestellung
des Bieres

zur
Vorab-

fertigung

Monat Tag

2.

Des

Waarenführers
Name

und

Wohnort

Des Versenders

Name

und

Stand

4.

Wohnort

im Ein-

zu nehmerei-
b ezirke

5. 6.

Des Empfängers

Name

und

Stand

7

Wohnort

und

Land

8.
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Revisionsbefund. Die Anmeldung ist überwiesen

Gesammt= . «·

Zeichen und Ge— Des dem Aus—
bl Nummer der sammt- Bieres dem Aus- am Bemerkungen

Kolli seinzelnen Kolll zahl gangsamte
--. (Fässer, der u

Gser, Kisten rc.) Flaschen Gattung Menge Tag Monat

9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 16.
hil I

1227
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Hauptzollamtsbezrr Anlage 5.

Ausgangs-Register

de

über

Biersendungen, für welche die Rückvergütung des Malzaufschlages

beansprucht wird,

für den Monat... 18

Dieses Register enthält .. Blätter, welche

mit einer von dem Unterzeichneten angesiegelten

Schnur durchzogen sind.
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Der— *

3 Bers 6 9

Eeesstellm Des Des Bersenders Des Empfängers

Sbes Zieres Waarenführers
— R

— dtgs Name Name Wohnort Name Wohnort

gung und und im und und

Wohnort :„ Einnehmerei- S
ã sononat z h · Stand zu dahue Stand Land

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Die Vorab= Revisionsbesun d. Die Anmeldungistüberwiesem

fertigung Feich S
des Bieres Jeichen emerk-

Gesammt-mund Num--e- Des Rieres dem
hat statt- zahl deriner der sammt- Des Bieres am ungen
gefunden Molli Jeinzelneu zahl Eingangsamte

beim Amtet /zässer,,Kolli der 1 Uu
Nisten 2c.)(Fässer, Flaschen Gaunng Menge 7 Mionat

Kisten 2c.) t
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

hl.



Anlage 6.

Empfangsbestätigung
über

abgegebene Bierausfuhr-Anmeldungen.

hat der unterfertigten Aufschlageinnehmerei nachstehende, mit Ausgangs= und Eingangs= bezw.

Erledigungsbescheinigung versehenen Anmeldungen zur Bierausfuhr übergeben:

1) Nr....vom. . . . ... 18.. über hl..1. . . . ... Bier

 s2s2), 18 „ »

.3)».......18..»..·.h1..1....... »

2c2c.2c

den .. 18

Kgl. Aufschlag-Einnehmerei.

(Siege.l.) ..
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Hauptzollamtsbezirk Anlage 7.

Nachweisung

über

Versendungen von inländischem Bier nach dem Auslande

mit Anspruch

auf Rüchvergütung des Malzaufschlages

aus dem Bezirke

der k. Aufschlag-Einnehmerei

für den Monat 18

Mit Anmeldungen

und Registern.

123
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LoaufendeNummer. Name

Des Versenders

Stand Wohnort

Das Braunbier stammt
aus der Brauerei

Der Ausgang des
Bieres hat stattgesunden

laut Ansgangsbescheinigung
des Amtes

zu vom

t S— 7. " 8.



 K 51.G 717

Der Eingang des Bieres in außerbayerisches .
Gebiet hat stattgefunden Revisionsbefund

laut Eingangs- l * Jeich en und Semerkungen
bescheinigung des mesigece!dGosammtzohl.t der

Amtes des Amtes ver golKolli einelenoi des ant 6
— — — —. ässer es Biere

zu vom zu vom Kisten * ##nten2c.),

9. 10. 1.2. 13. 14. 15. 16.
« E FULL-

i

1237
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Hauptzollamtsbezirk Anlage 8.

Nachweisung

iber

Versendungen von inländischem Zier nach dem Auslande

mit Anspruch

auf Rückvergütung des Malzaufschlages

aus dem Bezirke

der k. Aufschlag-Einnehmerie ........

für den Monat 18

Mit . Annmeldungen.
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LaufendeNummer
—

Name

Des Versenders

Stand Wohnort

Das Braunbier stammt aus der Brauerei

im

des zu Hauptzoll-

amtsbezirke

5. 6 6. 1 7.
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Der Ausgang des Bierce Der Eingang des Bieres in außerbaverisches n Si
bat stattgefunden Gebiet hat stattgefunden Revisionsbefund

laut Ausgangs. laut Eingangs- Ge= Zeichen und
inz -· laut Erledigungs- 1

bescheinigung des bescheinigung des schein des Amies sammt= Nummer Menge Bemerkungen
Amtes Amtes ç zah .

· -knnelucu des

der Kolli nobi
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Anlage 9.

Zusammenstellung

des

k. Hauptzollamtes...ß

über

Klalzanfschlag-Rückvergütung für ausgeführtes Bier

für den Monat .........18
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7 Des Versenders r**
5 Menge Betreg r-*i
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. Name Stand Wohnort Bieres Nück= Anmel-

· vergntungdnngcn
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Anlage 10.

Verzeichniß
der Brauereien des Hauptzollamtsbezirkes

aus welchen Braunbier mit dem Anspruch auf einen höheren Rückvergütungs-

satz als 2 4 10 7 vom Hektoliter in das Ausland geführt wird,

für das Jahr 18

Dieses Verzeichniß enthält .. Blätter, welche

mit einer vom Unterzeichneten angesiegelten Schnur

durchzogen sind.



726

Brauerei des.. ......in............

Der An- » Der Rück-

B— schreibung Des Versenders Bier- vergütungssatz
I ,

rmtlutflr
38 B nach der trifft

 Name "% Stand Ein- Nach- von n
8 * l zu nehmerei-weisung

G bezirk

1. 2. 3. J 4. 5. 6. 7 8. 9.
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Anlage 11.

Malzaufschlag-Vergütungsschein.

Gemäß Mwweisungs-Euschiehung der k. General-Direktion der Zölle und indirekten Stenern
v n . 18 für den Monaatt tieeht de

 in für. hl . . 1 znsgeführtn

Bieres eine Moalbanfichlag.nücwergünng nach demu Sab- von.. A. .

vom Hektoliter im Betrage von.. A. *—

zu, was hiemit bestätigt.

fl. den 18

Königliches Hauptzollamt.

Quittung
über

Malzaufschlag-Rückvergütung für ausgeführtes Bier, welchen Betrag ich für den Monat

18 us der Kasse des k. Hauptzollamtes . ...ausbezahltcrhaltenhabe-

.den....·. 18..
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